
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2011/1/19 3Ob99/10w,
3Ob92/16z, 3Ob92/17a, 3Ob5/18h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.2011

Norm

KO §30 Abs1 Z3

KO §31

KO §66

Rechtssatz

Sozialversicherungsträger haben bei Vorliegen von Insolvenzindikatoren die Behauptung einer bloßen

Zahlungsstockung zu überprüfen. Wird mangels zumutbarer Prüfungsschritte die Zahlungsunfähigkeit fahrlässig nicht

erkannt, ist auch das fahrlässige Nichterkennen der Begünstigungsabsicht vorwerfbar.
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3 Ob 99/10w
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Veröff: SZ 2011/2

3 Ob 92/16z
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Auch

3 Ob 92/17a
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